
 

 

 Sportarten: 
 

Basketball Koronarsport 
Breitensport Lauftreff 
Einradfahren Leichtathletik 
Gesundheitssport Orientierungslauf 
Gymnastik Radsport 
Handball Sport und Freizeit 
Judo Wandern 
   

Adler 07 Bottrop e.V. 

 

Adlerhorst: 
Essener Str. 17 Postfach 10 01 39  
46236 Bottrop 46201 Bottrop 
Tel.: (0 20 41) 2 69 42  

Internet: http://www.adler07.de 

 
Bankverbindungen: 
Sparkasse Bottrop Volksbank Kirchhellen eG 
(BLZ 424 512 20)  (BLZ 424 614 35) 
Konto-Nr. 950 Konto-Nr. 5200 060 000 

 

 

 

 

- zum Verbleib beim Mitglied - 

 

 

Anlage zum Aufnahmeantrag             

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben für Zwecke des Vereins gespeichert werden. Veränderungen der 
Daten sind zeitnah mitzuteilen. Kündigung der Mitgliedschaft ist nur schriftlich mit einer Kündigungsfrist von           
3 Wochen zum Quartalsende möglich. Die Kündigung ist an den Adlerhorst zu senden. 

Grundbeiträge  Zuzüglich monatliche Abteilungsbeiträge 
Basketball             10,00 € (bis 18 Jahre ermäßigt 5,00 € ) 

Einradfahren 2,00 € + Leistungsgruppen spezifisch 

Gesundheitssport 2,00 €  
Handball 1,50 € Jugendliche 
Handball 3,00 € Erwachsene 
Koronarsport 8,00 € Selbstzahler 
Judo – Info über Zusatzbeitrag durch Abteilungsleitung 

Leichtathletik 1,50 € (Walker ohne Zusatzbeitrag) 
(Alle anderen Abteilungen erheben keinen Zusatzbeitrag.) 

• Einheitlicher Aufnahmebeitrag  
(für jedes Mitglied) 

 5,00 € 

• Monatsbeitrag je Mitglied und Monat   5,00 € 

• Ermäßigung: 3. + 4. Familienmitglied 
(unter 27 Jahren – gleicher Haushalt) 

 2,50 € 

• für jedes weitere Familienmitglied 
(unter 18 Jahren) 

kein Beitrag 

Der Beitrag wird grundsätzlich im Lastschriftverfahren eingezogen. Bei einer anderen Zahlungsweise wird ein 
Zuschlag von 10 % vom Beitrag erhoben. 
 

Bei erteiltem Einziehungsauftrag wird der zu zahlenden Beitrag vierteljährlich im Voraus zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 
1. Oktober von dem Konto mittels Lastschrift abgezogen.  
 

Wichtig! Bei Vereinseintritt während eines Quartals wird der dafür fällige Beitrag mit dem 

nächsten Quartalsbeitrag und dem Aufnahmebeitrag zusammen eingezogen. 
 


